
 

S A T Z U N G 
 

der Gemeinde Bünsdorf 
 

über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung 
(Beitrags- und Gebührensatzung) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung 
und der §§ 1, 2, 6, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Schleswig-Holstein in 
der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Bünsdorf vom 07.12.2009 folgende Satzung erlassen: 
 

I. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die Abwas-

serbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 04.12.2000 als öffentliche Einrichtung zur 
zentralen Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) im Mischsystem. 

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwas-

serbeseitigungsanlage einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksanschluss 
(Abwasserbeiträge), 

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 
c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-

gungsanlage (Abwassergebühren). 

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a) und b) ist der Anschlusskanal 
von dem Straßenkanal (Sammler) bis zur Grenze des zu entwässernden Grundstückes, ohne 
Kontrollschacht und Leitungen auf dem Grundstück. 

 
II. Abschnitt 

Abwasserbeitrag 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Abwassergebühren oder auf 
andere Weise gedeckt ist, für die Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsan-
lage einschließlich des jeweils ersten Grundstücksanschlusses Abwasserbeiträge zur Abgeltung 
der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme erwachsenden Vorteile. 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-

gungsanlage angeschlossen werden können und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 

genutzt werden dürfen, 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver-

kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Ge-
meinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 



 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tatsächlich ange-
schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht erfüllt sind. 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen 
Sinne. 

 
§ 4 

Beitragsmaßstab und Beitragssatz 
 
(1) Der Beitragsmaßstab errechnet sich  

a) nach der Zahl der an den einzelnen Anschluss anzuschließenden oder angeschlossenen 
selbständige Wohneinheiten entsprechend Absatz 2, 

b) bei gewerblich genutzten oder nutzbaren Räumen und Grundstücken nach der gewerbli-
chen Nutzfläche entsprechend Absatz 3, 

c) bei landwirtschaftlich genutzten oder nutzbaren Räumen und Grundstücken nach der Nutz-
fläche entsprechend Absatz 6. 

(2) Der Anschlussbeitrag beträgt für jede auf dem Grundstück vorhandene selbständige Wohnein-
heit mit einer Wohnfläche 
bis zu 50 qm 800,00 € 
von über 50 qm bis zu 80 qm 1.000,00 € 
von über 80 qm bis zu 120 qm 1.200,00 € 
von über 120 qm 1.400,00 € 
Bei unbebauten Grundstücken gilt als Wohnfläche die mit 0,7 vervielfachte zulässige Ge-
schossfläche nach Maßgabe des Bebauungsplanes. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht 
oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, gilt als zulässige Geschossfläche die Ge-
schossfläche, die sich nach der Eigenart des Baugebietes und dem Durchschnitt der in der nä-
heren Umgebung vorhandenen Bebauung ergibt. 

(3) Der Anschlussbeitrag beträgt für gewerbliche Nutzflächen auf dem Grundstück je angefangene 
50 qm Nutzfläche 800,00 €. 
Bei unbebauten gewerblichen Nutzflächen gilt als Nutzfläche die mit 0,7 vervielfachte zulässige 
Geschossfläche nach Maßgabe des Bebauungsplanes. Wenn ein Bebauungsplan nicht be-
steht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, gilt als zulässige Geschossfläche die 
Geschossfläche, die sich nach der Eigenart des Baugebietes und dem Durchschnitt der in der 
näheren Umgebung vorhandenen Bebauung ergibt. 

(4) Bei der Ermittlung der anrechenbaren Wohnfläche nach Absatz 2 ist die 2. Berechnungsver-
ordnung des Bundes in der jeweils geltenden Fassung, jedoch ohne dass ein Abzug zulässig 
ist, entsprechend anzuwenden. Als gewerbliche Nutzfläche im Sinne von Absatz 3 gelten 
Räume, die beruflichen, betrieblichen oder gewerblichen Zwecken zu dienen bestimmt sind, 
wobei die Flächen von Werkstätten und Lagerräumen ohne Wasseranschluss außer Ansatz 
bleiben. 

(5) Räume, die von öffentlichen Einrichtungen (Kirchen, Schulen, Behörden etc.), privaten Vereini-
gungen sowie freiberuflich Tätigen (Ärzten, Rechtsanwälten, Architekten, Künstlern etc.) ge-
nutzt werden, sind wie Gewerbebetriebe zu behandeln. Das gleiche gilt für Zelt- und Camping-
plätze, wobei je angefangene 15 Zelteinheiten einer gewerblichen Nutzfläche von 50 qm 
gleichstehen. Die Zahl der Zelteinheiten bestimmt sich nach der aufgrund der Zeltverordnung 
des Landes erteilten Erlaubnis. 

(6) Der Anschlussbeitrag für landwirtschaftliche Betriebe beträgt je an den einzelnen Anschluss 
angeschlossenen angefangene 50 qm Milchkammernutzfläche 800,00 €. 

(7) Beim Zusammentreffen mehrerer Kriterien nach Absatz 1 auf einem Grundstück ist getrennt zu 
veranlagen. Gemischt genutzte Grundstücke werden nur dann getrennt veranlagt, wenn tat-
sächlich Geschäftsräume vorhanden sind. 

 
§ 5 

Beitragspflichtige 



 

 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer/in des 
Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle der/des Ei-
gentümerin/Eigentümers die/der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer/innen nur entsprechend dem jeweiligen 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentümer/innen oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner/innen. 
 

§ 6 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffentlichen Ab-

wasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstück einschließlich des ersten Grundstücksan-
schlusses. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit 
der Genehmigung des Anschlusses. 

 
§ 7 

Veranlagung, Fälligkeit 
 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des 
Bescheides fällig. 
 

III. Abschnitt 
Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

 
§ 8 

Entstehung des Erstattungsanspruches 
 
Stellt die Gemeinde auf Antrag einer/eines Grundstückseigentümerin/Grundstückseigentümers 
einen weiteren Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen 
eigenen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage her (zu-
sätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die Aufwendungen für die Herstellung 
solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses. Die §§ 5 
und 7 gelten entsprechend. 

 
IV. Abschnitt 

Abwassergebühr 
 

§ 9 
Grundsatz 

 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage und für die nach 
§ 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden Abwassergebühren für die 
Grundstücke erhoben, die an diese öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind 
oder in diese entwässern. 
 

§ 10 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Für jede der Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Wohneinheit und für jeden Ge-

werbebetrieb sowie für jede angeschlossenen Milchkammer ist eine Grundgebühr zu entrich-
ten. Die Grundgebühr beträgt für jede Wohneinheit und für jeden Gewerbebetrieb sowie für je-
de angeschlossene Milchkammer monatlich 10,00 €. 



 

(2) Die Zusatzgebühr wird nach der Menge des Abwassers berechnet, die der Abwasserbeseiti-
gungsanlage von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit für 
die Gebühr ist 1 cbm Abwasser. Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus öffentli-
chen und privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführten Wassermengen abzüglich der 
nachgewiesenen auf dem Grundstück verbrauchten oder zurück gehaltenen Wassermengen, 
soweit der Abzug nicht nach Absatz 3 ausgeschlossen ist. Der Nachweis der verbrauchten 
oder zurückgehaltenen Wassermengen obliegt der/dem Gebührenpflichtigen. Bei landwirt-
schaftlichen Betrieben mit Viehhaltung wird die Wassermenge um 18 cbm/Jahr für jede Groß-
vieheinheit bezogen auf den statistischen Umrechnungsschlüssel herabgesetzt. Der Gebüh-
renberechnung wird mindestens eine Abwassermenge von 55 cbm/Jahr pro Person zu Grunde 
gelegt. Maßgebend für die Berechnung ist die in dem Jahr durchschnittlich mit Wasser zu ver-
sorgende Personenzahl bzw. die durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Die dem Grundstück zu-
geführten Wassermengen werden durch Wasserzähler ermittelt. Bei Bezug aus öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen gilt die für die Erhebung des Wasserentgeltes zu Grunde gelegte 
Verbrauchsmenge. Lässt die/der Gebührenpflichtige bei privaten Wasserversorgungsanlagen 
keinen Wasserzähler einbauen, ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführ-
te Wassermenge zu schätzen. Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht ange-
zeigt, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des 
Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben der/des Gebührenpflichtigen 
geschätzt. 

(3) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt 
sind, werden auf Antrag abgesetzt, soweit sie im Kalenderjahr 8 cbm übersteigen. Der Antrag 
ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb von zwei Monaten bei der Gemeinde einzurei-
chen. 

(4) Die Zusatzgebühr beträgt je cbm Abwasser 1,65 €. 
 

§ 11 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbe-

seitigungsanlage angeschlossen ist und/oder der zentralen öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird, frühestens jedoch mit dem 1. des 
Monats, der auf den Tag des Anschlusses und/oder der Zuführung von Abwasser folgt. 

(2) Die Gebührenpflicht endet, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung 
von Abwasser endet. 

 
§ 12 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtig ist die/der Eigentümer/in des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigen-

tum die/der Wohnungs- oder Teileigentümer/in. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, ist die/der Erbbauberechtigte anstelle der/des Eigentümerin/Eigentümers gebühren-
pflichtig. Die Wohnungs- oder Teileigentümer/innen einer Eigentümergemeinschaft sind Ge-
samtschuldner/innen der auf das gemeinschaftliche Grundstück entfallenden Gebühren. Mitei-
gentümer/innen oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamt-
schuldner/innen. 

(2) Beim Wechsel der/des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Übergang folgenden Kalendermonats auf die/den neuen Pflichtige/n über. Wenn die/der neue 
Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel versäumt hat, so haftet sie/er für die Ge-
bühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, ne-
ben der/dem neuen Pflichtigen. 

 
§ 13 

Erhebungszeitraum, Veranlagung und Fälligkeit 
 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 



 

(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind vierteljährlich Ab-
schlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten. Die 
Höhe der Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjah-
res festgesetzt. 

(3) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe des Kalenderjahres, so wird der Abschlags-
zahlung diejenige Abwassermenge zu Grunde gelegt, die dem tatsächlichen Wasserverbrauch 
des ersten Monats entspricht. 

(4) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung der Abschlagszahlungen. Die Gebühr 
und die Abschlagszahlungen können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 

 
V. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 14 
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflichten 

 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und 
Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnis-
se am Grundstück ist der Gemeinde sowohl von der Veräußerin/vom Veräußerer als auch von der 
Erwerberin/vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z.B. grundstückseigene Brun-
nen, Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat die/der Abgaben-
pflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für 
sie/ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der 
Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um Bemessungs-
grundlagen für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die Abgabenpflichtigen 
haben dies zu ermöglichen. 
 

§ 15 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Ver-

anlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach den §§ 
24 bis 28 Baugesetzbuch und § 3 Wohnungsbauerleichterungsgesetz der Gemeinde bekannt 
geworden sind sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der Unteren Bauaufsichtsbe-
hörde und des Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich diese Da-
ten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Ermitt-
lung der Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten nach dieser Satzung weiter verar-
beiten. 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist die berechtigt, die 
im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden personen- und 
grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Abgabenermittlung 
nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in 
der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Gemeinde 
berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben 
nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten und Wasser-
verbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Ab-
gabenerhebung nach dieser Satzung weiter zu verarbeiten. 

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von 
nach Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die Abga-
benerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 



 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach den §§ 10 Abs. 2 und 12 der Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung vom 04.12.2000 einschließlich der Nach-
tragssatzungen außer Kraft. 

 
 
 
Bünsdorf, 09.12.2009 
 
 
gez. Kühne 
Bürgermeister 

 


